
D
D 1.3 Wiederherstellung von in ihrem WirkungsgefOge, ihrem Erscheinungsbild

oder ihrer Oberflächenstruktur geschädigten oder erheblich veränderten
Bereichen und Eingliederung in die umgebende Landschaft.

5.3 Herrichtung von geschädigten oder nicht mehr genutzten GrundstOcken
einschließlich der Beseitigung verfallener Gebäude oder sonstiger störender
Anlagen, die auf Dauer nicht mehr genutzt werden.
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